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1 Steuerklassen 
Zur Ermittlung der zutreffenden Lohnsteuer werden die 
Arbeitnehmer in sechs verschiedene Steuerklassen 
eingeteilt. Die Steuerklasse wird dabei als Merkmal auf 
der Lohnsteuerkarte eingetragen. 

Die Eintragung wird dabei von der Gemeinde vorge-
nommen. Für die Eintragung der Steuerklasse sind da-
bei die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahrs 
maßgebend, für welches die Lohnsteuerkarte gilt. 

Der Arbeitnehmer kann auch beantragen, dass bei ihm 
eine ungünstige Steuerklasse eingetragen wird. 

2 Steuerklasseneinteilung 

2.1 Steuerklasse I 
Hierzu gehören Ledige, Geschiedene, Verwitwete so-
wie dauernd getrennt lebende Arbeitnehmer. 

2.2 Steuerklasse II 
Hierzu gehören Arbeitnehmer wie aus der Steuerklas-
se I, die aber einen Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende beanspruchen können. 

2.3 Steuerklasse III 
Hierzu gehören: 

a) verheiratete Arbeitnehmer, die nicht dauernd ge-
trennt leben und deren Ehegatte keinen Arbeitslohn be-
zieht oder in Steuerklasse V eingereiht ist; 

Beispiel 

Die Ehegatten E und F sind verheiratet. Nur der E ist als 
Arbeitnehmer tätig, die Ehefrau ist Hausfrau. 

Lösung 

E ist in die Steuerklasse III einzuordnen. 

Gleiches gilt aber auch, wenn der Ehegatte als Nichtar-
beitnehmer andere Einkünfte erzielt, z. B. aus Vermie-
tung und Verpachtung. 

b) Arbeitnehmer i. S. d. § 1a EStG, deren Ehegatte in 
einem EU-Staat lebt, wenn sie ihre wesentlichen Ein-
künfte in Deutschland erzielen; 

c) verwitwete Arbeitnehmer, wenn der unbeschränkt 
steuerpflichtige Ehegatte im laufenden Jahr oder im 
Vorjahr gestorben ist und die Ehegatten nicht dauernd 
getrennt gelebt haben; 

d) geschiedene Arbeitnehmer im Scheidungsjahr, wenn 
der Ehegatte im Scheidungsjahr wieder geheiratet hat 
und für die neue Ehe eine Zusammenveranlagung in 
Betracht kommt (beide Partner unbeschränkt steuer-
pflichtig und nicht dauernd getrennt lebend); 

e) verheiratete Arbeitnehmer, deren Ehegatte vermisst 

oder verschollen ist, aber noch nicht für tot erklärt wur-
de. 

Hinweis 

Die Steuerklasse III führt aber dazu, dass die Ehegatten 
verpflichtet sind, eine Einkommensteuererklärung ab-
zugeben. 

2.4 Steuerklasse IV 
Hierzu gehören nicht dauernd getrennt lebende, unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtige Ehegatten, die 
beide Arbeitslohn beziehen. 

Dies gilt aber dann nicht, wenn einer der Ehegatten in 
die Steuerklasse III einzuordnen ist oder ein Ehegatte 
bezieht nur pauschal besteuerten oder steuerfreien Ar-
beitslohn (z.B. als kurzfristig oder geringfügig Beschäf-
tigter). 

2.5 Steuerklasse V 
Bezieht ein Arbeitnehmer Arbeitslohn und ist dessen 
Ehegatte in die Steuerklasse III einzureihen, so gehört 
ersterer in die Steuerklasse V. 

Hinweis 

Die Steuerklasse V führt aber dazu, dass die Ehegatten 
verpflichtet sind, eine Einkommensteuererklärung ab-
zugeben. 

2.6 Steuerklasse VI 
Hierzu gehören Arbeitnehmer, die nebeneinander von 
mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn beziehen, für das 
zweite Dienstverhältnis und eventuelle weitere Dienst-
verhältnisse. 

Hinweis 

Die Steuerklasse VI führt aber dazu, dass der Arbeitnehmer 
verpflichtet ist, eine Einkommensteuererklärung ab-
zugeben. 

3 Steuerklassenwechsel 
Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen, haben die 
Wahl wischen den Steuerklassenkombinationen III/V 
und IV/IV. Diese Wahlmöglichkeit soll verhindern, dass 
beide Ehegatten über das Jahr gesehen zu viel 
Lohnsteuer bezahlen. 

3.1 Wahl der Steuerklasse IV/IV 
Die Wahl der Steuerklasse IV/IV ist immer dann sinn-
voll, wenn beide Ehegatten einen annähernd gleichen 
Arbeitslohn beziehen. 
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Beispiel 

Der Arbeitslohn der Ehegattin E beläuft sich auf 15.000 € 
und der Arbeitslohn des Ehegatten F 15.000 €. Der gesam-
te Arbeitslohn beider Ehegatten beläuft sich auf 30.000 €. 

Lösung 

Für die Ehegatten ist es günstiger, sich für die Steuerklasse 
IV/IV zu entscheiden. 

3.2 Wahl der Steuerklasse III/V 
Für die Steuerklasse III/V sollten sich Ehegatten ent-
scheiden, wenn der Arbeitslohn unterschiedlich hoch 
ist. Als Faustregel gilt dabei, dass der Arbeitslohn des 
Ehegatten mit der Steuerklasse III 60 % und der Ar-
beitslohn des Ehegatten mit der Steuerklasse V 40 % 
des gesamten Arbeitslohns beider Ehegatten beträgt. 

Beispiel 

Der Arbeitslohn der Ehegattin E beläuft sich auf 12.000 € 
und der Arbeitslohn des Ehegatten F 18.000 €. Der gesam-
te Arbeitslohn beläuft sich auf 30.000 €. 

Lösung 

Für die Ehegatten ist es günstiger, sich für die Steuerklasse 
III/V zu entscheiden. 

Auch aus außersteuerlichen Gründen kann ein Wechsel 
der Steuerklasse in Betracht kommen. Denn die Höhe 
von bestimmten Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslo-
sengeld, Arbeitslosenhilfe, Unterhaltsgeld, Kranken-
geld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Über-
gangsgeld und Mutterschaftsgeld) hängt von dem je-
weiligen Nettolohn ab. Je höher der letzte Nettolohn 
war, desto höher ist dementsprechend die jeweilige 
Lohnersatzleistung. Die Bundesagentur erkennt einen 
Steuerklassenwechsel aber nur dann an, wenn dieser 
vor dem entsprechenden Jahr getroffen wurde. Vorge-
nanntes gilt auch für das Elterngeld. Denn dieses be-
läuft sich auf 67 % des in den 12 Monaten vor Geburt 
des Kindes erzielten monatlichen Durchschnittsnetto-
einkommens (maximal 1.800 €). Nach zwei Entschei-
dungen des Landessozialgerichts NRW, die allerdings 
noch nicht endgültig sind, dürfen Ehegatten vor der Ge-
burt eines Kindes die Steuerklasse wechseln, um so ein 
höheres Elterngeld zu beziehen. Hier bleibt aber abzu-
warten, wie nun das Bundessozialgericht entscheiden 
wird. 

4 Verfahren 
Der Wechsel der Steuerklasse für Ehegatten im Laufe 
des Jahres ist von Ihnen wie folgt vorzunehmen. Ehe-
gatten können im Laufe des Jahres, für das die 
Lohnsteuerkarten gelten, bei der zuständigen Meldebe-
hörde (Gemeinde) einmal einen Wechsel der Steuer-
klassen beantragen. Der Antrag muss bis spätestens 
30.11. des Jahres gestellt werden, für das die Steuer-

karte gilt. Die Änderung erfolgt mit Wirkung des Be-
ginns des Kalendermonats, der auf die Antragsstellung 
folgt. 

Beispiel 

Ehegatten wollen einen Wechsel der Steuerklasse von der 
Steuerklasse III/V in die Steuerklasse IV/IV. Der Antrag 
wird am 05.07.2009 gestellt. 

Lösung 

Der Steuerklassenwechsel erfolgt mit Wirkung ab dem 
01.08.2009. 

In einem Kalenderjahr kann nur ein Abtrag auf Ände-
rung der Steuerklasse gestellt werden. Ausgenommen 
sind hiervon die Fälle, in denen  

• ein Ehegatte keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn 
mehr bezieht oder  

• ein Ehegatte verstorben ist oder 

• sich die Ehegatten auf Dauer getrennt haben oder 

• nach einer Arbeitslosigkeit ein Arbeitsverhältnis 
wieder aufgenommen wird. 

5 Faktorverfahren 
2010 wurde ein so genanntes Faktorverfahren einge-
führt. Im Faktorverfahren wird für beide Ehegatten die 
Steuerklasse IV angewandt. Damit soll die allgemein 
als hoch empfundene Besteuerung in Steuerklasse V 
reduziert werden. Durch den Faktor auf die Lohnsteuer 
der Ehegatten jeweils nach der Steuerklasse IV wird je-
doch zusätzlich – anders als bei der Steuerklassen-
kombination IV/IV – die steuermindernde Wirkung des 
Splittingverfahrens beim Lohnsteuerabzug berücksich-
tigt. Die Regelung sieht vor, dass Arbeitnehmer-
Ehegatten anstelle der Steuerklassenkombinationsmög-
lichkeit III/V die Steuerklassenkombination IV-Faktor/IV-
Faktor wählen können. Mit dem Faktorverfahren wird 
erreicht, dass bei dem jeweiligen Ehegatten mindestens 
die ihm persönlich zustehenden steuerentlastend wir-
kenden Vorschriften beim Lohnsteuerabzug berücksich-
tigt werden (Grundfreibetrag, Vorsorgepauschale, Son-
derausgaben-Pauschbetrag, Kinder). 

 

Ihr Steuerberater steht Ihnen gerne für weitere Fragen 
zur Verfügung. 

Rechtsstand: Juni 2009 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-
Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammen-
gestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Infor-
mation kann eine individuelle Beratung im Einzelfall 
nicht ersetzen. 
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